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 Zeitliche Vorgaben zur Vergrämung von Kormoranen nach der Verordnung der Lan-

desregierung zum Schutz der natürlich vorkommenden Tierwelt und zur Abwendung 

erheblicher fischereiwirtschaftlicher Schäden durch Kormorane (KorVO) im Verhältnis 

zur allgemeinen Schonzeit nach dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) 

sowie Möglichkeiten zur Abweichung von den zeitlichen Vorgaben der KorVO 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus gegebenem Anlass informieren wir Sie nach Abstimmung mit dem Ministerium für 

Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz über die Regelungen der Ver-

ordnung der Landesregierung zum Schutz der natürlich vorkommenden Tierwelt und 

zur Abwendung erheblicher fischereiwirtschaftlicher Schäden durch Kormorane 
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(KorVO) hinsichtlich der dort geregelten Vergrämungszeiten im Verhältnis zur allge-

meinen Schonzeit nach dem Jagd- und Wildtiermanagementgesetz (JWMG) sowie 

über die Möglichkeiten zur Abweichung von den zeitlichen Vorgaben der KorVO. 

Die KorVO gestattet zum Schutz der natürlich vorkommenden Tierwelt und zur Ab-

wendung erheblicher fischereiwirtschaftlicher Schäden auf der Grundlage von 

§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 und 2 und Satz 4 des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), abweichend von § 44 Abs. 1 Nr. 1 

BNatSchG Kormorane nach Maßgabe der Vorschriften der KorVO zu töten.  

Demnach sind die Vorschriften der KorVO für Vergrämungsabschüsse von Kormora-

nen zum Schutz der natürlich vorkommenden Tierwelt und zur Abwendung erhebli-

cher fischereiwirtschaftlicher Schäden maßgebend. Der Abschuss ist gemäß § 2 Abs. 

3 KorVO nur im Zeitraum vom 16. August bis zum 15. März zulässig.   

Die jagdrechtlichen Bestimmungen des § 41 Abs. 2 JWMG zur allgemeinen Schonzeit 

(16. Februar bis 15. April) finden keine Anwendung.  

Die in § 2 Abs. 3 KorVO getroffene Festlegung des Vergrämungszeitraums vom 16. 

August bis zum 15. März ist naturschutzfachlich begründet und berücksichtigt die ar-

tenschutzrechtlichen Vorgaben gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG.  

Die höhere Naturschutzbehörde kann gemäß § 5 Abs. 1 KorVO den Abschuss von 

Kormoranen an bestimmten Gewässern oder Gewässerstrecken sowie in örtlicher 

und zeitlicher Hinsicht beschränken oder verbieten. Ausweitungen des Vergrämungs-

zeitraums können gemäß § 5 Abs. 3 KorVO auf dem Wege der naturschutzrechtli-

chen Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG oder Befreiung nach § 67 BNatSchG 

von der höheren Naturschutzbehörde im Einzelfall zugelassen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Karl-Heinz Lieber 


